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Umgestaltung Alter Postplatz - Beantragung überplanmäßiger Mittel 
 

I.   Beschlussantrag 

Für die Investitionsmaßnahme 511002-S02 Umgestaltung Alter Postplatz werden überplanmäßig 
Mittel in Höhe von 300.000 € beantragt. Deckungsmittel stehen auf der Investitionsmaßnahme 
554000-S01 Ausgleichsmaßnahmen bereit. 
 

 

II.  Begründung 

Die für das Jahr 2018 bereitgestellten Mittel für die Umgestaltung des Alter Postplatzes konnten 
im Jahr 2018 nicht in vollem Umfang abgerufen werden. Am Ende des Haushaltsjahres 2018 
stand noch ein Rest in Höhe von 383.771,85 € aus.  
 
Im Jahr 2019 fallen für die Fertigstellung/Abrechnung der Maßnahme voraussichtlich Gesamtkos-
ten in Höhe von ca. 325.000 € an. Im Wesentlichen zählen dazu Honorare, Fertigstellungsarbeiten 
und die Ertüchtigung des vorhandenen Fontänenfelds. Aktuell liegt die Schlussrechnung der Fir-
ma Zeba in Höhe von 115.000,- € zur Zahlung vor.  
 
Auf der Investitionsmaßnahme 511002-S02 Umgestaltung Alter Postplatz sind im Haushalt 2019 
Mittel in Höhe von 85.000 € bereitgestellt. Davon sind 60.000 € für das zweite Fontänenfeld ge-
sperrt.  
 
Es werden daher zusätzlich 300.000 € im Jahr 2019 benötigt.  
 
Auf der Investitionsmaßnahme 511002-S02 Ausgleichsmaßnahmen § 1 BauGB sind im Jahr 2019 
Mittel in Höhe von 635.000 € für die Maßnahme Wiedervernässung Ummendorfer Ried einge-
stellt. Hierbei handelt es sich größtenteils um Mittel für Entschädigungszahlungen an das Land 
Baden-Württemberg. Diese Mittel müssen anteilsmäßig von den drei beteiligten Gemeinden 
Ummendorf, Hochdorf und Biberach an den Forst des Landes Baden-Württemberg gezahlt wer-
den, sobald die Maßnahme in die Umsetzung geht. Dies wird sich zeitlich verzögern, da im Rah-
men des Flurneuordnungsverfahrens von einem Eigentümer Widerspruch eingelegt wurde. Daher 
werden Mittel in Höhe von 300.000 € in diesem Jahr als Deckungsvorschlag gesperrt. 
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